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Der Straßenraum wird immer enger, weil immer mehr 
Kraftfahrzeuge auf Straßen und Plätzen stehen. Das 
ist für den fließenden Verkehr zunehmend behindernd 

– auch für Fußgänger und Radfahrer. Lieferanten, Geschäfts-
kunden und Notfalldienste finden kaum noch Platz für ihre 
Fahrzeuge. Außerdem vermindern parkende Autos die Le-
bensqualität im öffentlichen Raum. Garagen werden häufig 
zweckentfremdet. Firmen mit Fahrzeugflotten sorgen für 
Nachbarschaftsprobleme.

Was kann helfen?
Park- und Halteverbote sowie Parklizenzen sind die bei uns 
üblichen Steuerungsinstrumente. Der Rückbau von Parkflä-
chen ist teuer und erzeugt Parksuchverkehr und Widerstände. 
Zunehmend mehr Städte versuchen Kraftfahrzeuge gänzlich 
aus definierten Stadtbereichen zu verbannen.

Im Übergang dazu erscheint kostenpflichtiges Parken als 
zielführend. In einer modernen Welt sind Parkuhren mit ihren 
Groschengräbern längst überholt. Parkscheinautomaten 
sind die üblichen Lösungen. In vielen Städten gibt es mitt-
lerweile Online-Lösungen mit einer Handy-App, die eine 
sehr flexible Gebührengestaltung ermöglichen. Zeitgenau 
mit unterschiedlichen Gebührensätzen für unterschiedliche 
Orte und zu verschiedenen Zeiten kann der ruhende Verkehr 
gesteuert werden.

Parken mit Parkschein – per App oder am Automaten 
Dass bezahltes Parken helfen kann, zeigt schon die Erfahrung 
mit der Parkgebühr im Parkhaus am Bahnhof Vaterstetten. 
Seitdem diese gilt, findet man dort fast immer einen Park-
platz. Daher machen wir den Vorschlag, bezahltes Parken 
auszuweiten – dort, wo das Dauerparken zum Hindernis wird. 
Geschäftskunden und Lieferanten hätten Vorteile. Garagen-
fremdnutzer werden überlegen. Firmenflotten werden Alter-
nativparkflächen suchen.
Wenn weniger Fahrzeuge stehend Straßen zustellen, wird 
der Radverkehr sicherer und attraktiver. Die Gebührenord-
nung kann eine kostenneutrale Lösung mit Verwaltung und 
Parkkontrolle für die Kommune bedeuten.
So kommen wir einen kleinen Schritt 
hin zu einer fahrradfreundlichen Ge-
meinde, als die sich Vaterstetten ak-
tuell bewirbt. 

Liebe BNMitglieder, liebe Naturfreunde!
Klimaschutz und grüner Strom sind in aller Munde, 
aber was kann man selbst für die Energiewende tun? 

Die einfachste Möglichkeit: eine Steckersolaranlage auf 
dem Balkon. Zu diesem Thema hat der Bund Naturschutz 
zwei Experten als Referenten gewonnen: Wolfgang Lehbrink 
von der Energiewende Vaterstetten erklärt u.a., was eine 
Steckersolaranlage ist, wie sie funktioniert, welchen Ertrag 
sie abwerfen kann und welche technischen Voraussetzun-
gen und rechtliche Rahmenbedingungen eine Rolle spielen.

Hermann Anzinger, Redakteur der Zeitschrift „forum Nach-
haltig Wirtschaften“ und Photovoltaikunternehmer wird an-
hand einer mitgebrachten Steckersolaranlage praktische 
Aufbautipps geben und zeigen, wie wir auf einfache Art 
unseren Stromverbrauch beeinflussen können.
Es gibt genügend Zeit, um auf Ihre Fragen einzugehen. Die 
Veranstaltung gibt auch Gelegenheit, dass sich Interessierte 
miteinander vernetzen und sich gegenseitig beim Aufbau 
einer Steckersolaranlage unterstützen. 

Damit wir gut planen können, melden Sie sich bitte 
per EMail zur Veranstaltung an: 
gregor.haeuser.bn.vaterstetten@gmail.com

Sie können sich auch anmelden, indem 
Sie den QRCode fotografieren

Freitag, 30. Juni | 19.30 Uhr 
Veranstalungsort: 
OHA, Hans-Luft-Weg 2, Vaterstetten 
Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden in unsere 
Spendenbüchse sind aber herzlich willkommen!

Herzliche Einladung!
Gregor Häuser, Ortsvorsitzender 

Öffentliches Parken klüger regeln

Solarstrom vom Balkon
3. Stammtisch des Bund Naturschutz am Freitag, den 30. Juni um 19.30 Uhr

Balkonphotovoltaikanlagen im Neubaugebiet Vaterstetten Nordwest 

Grosses Risiko beim Teilverkauf 
BaFin, Verbraucherschutz und Experten äußern Bedenken

für das Modell Teilverkauf für Senioren 

Seit wenigen Jahren wird das Modell Teilverkauf angeboten, 
um im Alter eine finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Die 
Vorteile des Teilverkaufs klingen verlockend. Der Eigentümer 

verkauft nur einen Teil seiner Immobilie, bekommt dafür Geld und 
kann weiter in seiner Immobilie wohnen bleiben - aber auf die 
Details kommt es an!

Während die Senioren bei den unentgeltlichen Verrentungsmo-
dellen mit Nießbrauch oder Wohnrecht weiterhin lebenslang 
wirtschaftliche Eigentümer der Immobilie bleiben, wird bei einem 
Teilverkauf nur ein gewisser Prozentsatz der Immobilie an ein ge-
winnorientiertes Unternehmen verkauft. Für diesen verkauften 
Anteil muss der Senior dann aber lebenslang ein Nutzungsent-
gelt - eine Art Miete -bezahlen.

Das ist ein hohes Risiko für Senioren, denn das Nutzungsentgelt, 
wird an die aktuellen Zinsen mit großzügigen Aufschlägen ge-
koppelt. Das heißt, der Teilverkauf ist ein reines Finanzprodukt, 
welches große und langfristige Risiken in sich birgt. 

Rechenbeispiel für den Teilverkauf
Das Nutzungsentgelt liegt aktuell bei vielen Anbietern bei über 
6 %. Bei einem Immobilienwert von 1.000.000 Euro und einem 
Teilverkauf von 50 % erhält der Eigentümer 500.000 Euro. Hier-
für fällt eine monatliche Nutzungsgebühr von 2.500 Euro an. Das 
bedeutet, dass bereits in den ersten 10 Jahren bereits 300.000 
Euro an Nutzungsentgelt bezahlt werden, obwohl ihm nur noch 
50% seiner Immobilie gehören. Zusätzlich muss dieses Nut-
zungsentgelt lebenslang gezahlt werden.  

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
warnt bereits vor dem Modell Teilverkauf. In einer Pressemitte-
lung vom 03.03.2023 äußert Thorsten Pötzsch (BaFin-Exekutivdi-
rektor Wertpapieraufsicht und Asset-Management) „Ein Immo-
bilien-Teilverkauf ist für Haus- oder Wohnungseigentümer selten 
die beste Lösung“. Die finanzielle Planbarkeit für Senioren wie 
auch die rechtliche Absicherung sind bei einem Teilverkauf lange 
nicht so sicher wie bei einem Verkauf mit Nießbrauch oder Wohn-
recht. Denn wenn das Nutzungsentgelt nicht mehr gezahlt wer-
den kann, droht unter Umständen ein Auszug wider Willen. 

Immobilienökonom Hiltmair von Wohnen & Gut Leben berät seit 
über 12 Jahren Senioren und kennt die Wünsche und Probleme. 
„Die Absicherung im Grundbuch an erster Rangstelle und die da-
mit verbundene Sicherheit ist für Senioren mit am wichtigsten. Es 

kann nicht passieren, dass die Senioren ausziehen müssen. Beim 
Teilverkauf erfolgt die Absicherung nicht an der wichtigen erste 
Rangstelle im Grundbuch. Die Unternehmen, die den Teilverkauf 
anbieten finanzieren die Ankäufe in der Regel über Darlehen. Die 
Grundschuld der Bank geht in diesem Fall dem eingetragenen 
Nutzungsrecht der Senioren vor.
Auch die rechtlichen Folgen eines Teilverkaufs haben es in sich, 
nach dem Verkauf ist man zwar noch Teileigentümer der Immobi-
lie, aber ohne die Zustimmung des gewinnorientierten Unterneh-
mens kann der Verkäufer mit seiner Immobilie praktisch nichts 
mehr machen. 

Was passiert, wenn man später ausziehen und komplett ver-
kaufen möchten?
Würde es nach dem Teilverkauf später durch einen Auszug zum 
vollständigen Verkauf kommen, fallen weitere - oftmals sehr hohe 
– Abwicklungsgebühren an. Die Unternehmen kalkulieren außer-
dem mit einer Wertsteigerung der Immobilie. Wird die einkalku-
lierte Wertsteigerung nicht erreicht, fallen weitere Kosten an, die 
die Senioren zu tragen haben. 

„Es zeigt sich, dass dieses Modell für Senioren, welche lebenslang 
in Ihrer Immobilie weilen, kein gutes Geschäft ist, die Risiken mit-
telfristig in eine schwere finanzielle Abhängigkeit zu geraten sind 
sehr hoch.“ sagt Hiltmair.
Es gibt viele Experten, die vor dem Modell Teilverkauf warnen und 
erste Münchner Notare lehnen Verbriefungen für dieses Modell ab. 

Welche Alternativen haben Senioren?
Die Modelle Nießbrauch und Wohnrecht bieten den Senioren 
eine sichere und klare Lösung. Senioren erhalten sofort einen ho-
hen Kaufpreis und bekommen zudem das lebenslange unent-
geltliche Nutzungsrecht an Ihrer Immobilie. Bei einem späteren 
Auszug stehen Ihnen dann entweder die Mieteinnahmen oder 
eine Abfindungszahlung zu. 

Zudem bleiben die Senioren aufgrund des Wohnrechts weiter-
hin lebenslang wirtschaftliche Eigentümer der Immobilie und ent-
scheiden ein Leben lang selbst über die Nutzung. 

Der lokale Partner Wohnen & Gut Leben ist auf die Immobilien-
verrentung spezialisiert und seit vielen Jahren für Senioren im Be-
reich Immobilienverrentung, Nießbrauch, Wohnrecht und Leib-
rente tätig. „Es kommt auf eine ganzheitliche Betrachtung von 
Finanzen, dem Wert der Immobilie, der monatlichen Rente, even-
tuellen Darlehen, möglichen Erbansprüche und ggf. steuerlichen 
Aspekten an. Jeder Kunde bekommt von uns eine individuelle Lö-
sung, die genau auf seine Situation zugeschnitten ist“, so Hiltmair 
von Wohnen & Gut Leben. Sein jahrelanger Erfolg fußt auf dem 
Ansatz „ehrliche Beratung mit Herz und Verstand“.

Gerne verhelfen wir auch Ihnen zu einem finanziell entspannten 
Ruhestand – sicher und nachhaltig. Lassen Sie sich kostenfrei und 
unverbindlich beraten oder Informationsunterlagen zuschicken:

– Anzeige –

Beim Teilverkauf besteht für die Verkäufer mittelfristig die Gefahr aufgrund der hohen 
Nutzungsentschädigung in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten

Wohnen & Gut Leben GmbH
Maria-Theresia-Straße 1, 81675 München, Telefon: 089 21909310
E-Mail: info@wohnenundgutleben.de, www.wohnenundgutleben.de

Experten Tipp
Welche Verrentungsvariante zu Ihrer persön-
lichen  Situation und Ihren Wünschen passt, 
finden Sie ganz einfach mit 10 Fragen heraus – 
kostenfrei und unverbindlich auf
www.wohnenundgutleben.de


